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Hilti Aluminium Fassadenunterkonstruktion 
Information Bauaufsichtliche Zulassung / Europäische Technische Bewertung 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
Die CE-gekennzeichneten Hilti Unterkonstruktionsmaterialien (aus Aluminium bzw. Stahl), die für Ihr Projekt zur 
Anwendung kommen könnten, sind nach gültigen technischen Baubestimmungen statisch berechenbar (Eurocode) und 
bedürfen daher keiner bauaufsichtlichen / europäischen technischen Zulassung (bzw. Zustimmung im Einzelfall).  
 
Einzige Ausnahme bilden die Produkte FOX VT M+L und FOX HT M+L (wärmebrückenfreie Konsolen, die aus einer 
Kombination aus Aluminium und Kunststoff bestehen), für die eine DIBt-Zulassung vorliegt und bei Bedarf zur Verfügung 
gestellt werden kann. 
 
Für die Verbindungsmittel (passend zu den Hilti -Systemteilen) liegt ebenfalls eine Zulassung vor. 
  
Von Ausnahmen abgesehen, bedürfen die Fassadenplatten und deren Befestigungsart einer bauaufsichtlichen / 
europäischen technischen Zulassung (bzw. Zustimmung im Einzelfall). Die darin genannten Forderungen an die 
Unterkonstruktion und Befestigungsmittel sind einzuhalten. 
  
Als Verankerungsmittel sind bauaufsichtlich / europäischen technischen zugelassene Dübel bzw. Anker zu verwenden 
diese sind auch nach Bedarf verfügbar. 
 
 
 
 


